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K / W
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PLS IV

Baugrenze

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI / II

Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nur Einzelhäuser zulässig

offene Bauweiseo

nur Doppelhäuser zulässig

abweichende Bauweise (Gebäude über 50 m Länge 
sind  zulässig, Abstände nach § 5ff NBauO)

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltebecken

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelungen des Wasserabflusses

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Kindergarten / WohngruppeK / W

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

-  öffentlich  -
Umgrenzung von Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern

Sichtwinkel  (siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 3)

Sonstige Planzeichen

30,0

3,
0

30,0

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches angrenzender
Bebauungspläne

Verkehrslärm-Isophone; Beurteilungspegel nachts Lr ≥ 50 dB(A)
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 1)

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Passiver Lärmschutz, Lärmpegelbereich IV, DIN 4109PLS IV (siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 1)

G E S T A L T E R I S C H E     F E S T S E T Z U N G E N  (Örtliche  Bauvorschriften) 
1. Für die WA 1 - WA 6 und die Gemeinbedarfsfläche (GBF) werden folgende Dachformen zugelassen: 
 

 
Dachform 

 
WA 1 

 
WA 2 

 
WA 3 

 
WA 4 

 
WA 5 

 
WA 6 

 
GBF 

Sattel-, Walm-, 
Krüppelwalm-, 
Zeltdach sowie 
gegenläufiges 

Pultdach (in der 
Höhe versetztes 

Satteldach) 

 
zulässig 

 
zulässig 

 
zulässig 

 
zulässig 

 
zulässig 

 
zulässig 

 
zulässig 

Flachdach nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

zulässig nicht 
zulässig 

zulässig nicht 
zulässig 

zulässig 

Pultdach zulässig nicht 
zulässig 

zulässig nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

zulässig 

 

Die Dachneigung muss bei geneigten Dächern mindestens 25 Grad betragen. Dachaufbauten (Gauben) 
und Dacheinschnitte (Loggien) sind nur bis zu 50 % der jeweiligen Traufenlänge zulässig. Der Abstand vom 
Ortgang, Grat, First und Traufe muss mindestens 1,00 m betragen. Garagen und Carports gem. § 12 
BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind, können in allen WA und in der GBF auch mit Flachdach errichtet werden.  

 

2. Bei Doppelhaushälften sind Sockel-, Trauf-, Firsthöhe und die Dachneigung gleich auszuführen.  
 

3. In den WA 1 - WA 6 sind Einfriedungen im Vorgartenbereich (Bereich zwischen vorderer Bauflucht und 
nächstliegender öffentlicher Straßenverkehrsfläche) nur bis maximal 0,80 m über Straßenoberkante 
zulässig. 

 
 
Spelle, den  10.10.2018 
 
 
gez. Wenninghoff gez. Hummeldorf 
......................................................... ..................................................... 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 

 
 
BEBAUUNGSPLAN  NR.  99 
„S C H A P E N E R   S T R A S S E   /   Z U   D E N   K Ä M P E N“ 

( BESCHLEUNIGTES  VERFAHREN  GEM.  § 13 A  BAUGB ) 
- MIT  BAUGESTALTERISCHEN  FESTSETZUNGEN - 

GEMEINDE  SPELLE 
 
SAMTGEMEINDE  SPELLE / LANDKREIS  EMSLAND 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner 
Sitzung am  24.08.2017  die Aufstellung des Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
am  20.06.2018  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Spelle, den  10.10.2018   
 
gez. Hummeldorf 
.................................................. 
Gemeindedirektor  

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des Bebau-
ungsplans ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  15.10.2018  
im Amtsblatt für den Landkreis Emsland bekannt gemacht 
worden. Der Bebauungsplan ist damit am  15.10.2018  
rechtsverbindlich geworden. 
 
Spelle, den  07.11.2018   
 
 
gez. Hummeldorf 
.......................................................... 
Gemeindedirektor 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner 
Sitzung am  20.06.2018  dem Entwurf des Bebauungs-
plans und der Entwurfsbegründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  
20.06.2018  ortsüblich bekannt gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Entwurfsbe-
gründung haben vom  28.06.2018  bis einschl.  
27.07.2018  gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 und 215 
BauGB) beim Zustandekommen des Bebauungsplanes 
nicht geltend gemacht worden. 
 
Spelle, den  .................... 
 
 
 
................................................... 
Gemeindedirektor 

Spelle, den  10.10.2018   
 
gez. Hummeldorf 
................................................... 
Gemeindedirektor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan  - mit 
Baugestalterischen Festsetzungen - im beschleunigten 
Verfahren (§ 13 a BauGB) nach Prüfung der Bedenken 
und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 
am  27.09.2018  als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die 
Begründung beschlossen. 
 
Spelle, den  10.10.2018   
 
gez. Hummeldorf 
.................................................. 
Gemeindedirektor  

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 10.11.2017 / 08.05.2018 / 15.05.2018 
 19.06.2018 

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
 Vermessung- und Katasterverwaltung 
 © 2017 
  
Landkreis Emsland 
Gemeinde: Spelle 
Gemarkung:  Spelle 
Flur: 21 
Maßstab: 1 : 1.000 
Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen 
Vermessungswesens sind nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwer-
tung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur 
mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. 

 
Antragsbuch Nr.: L4-102/2017 
(bei Rückfragen bitte angeben) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen bauli-
chen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 30.05.2017).Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.  
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Lingen (Ems), den 

 
Landesamt für Geoinformation und  
Landesvermessung Niedersachsen  

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 
- Katasteramt Lingen - 

 
(LS)  

 
 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Spelle diesen Bebauungsplan der Innenentwicklung (gem. § 13 a BauGB), bestehend 
aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nachstehenden örtlichen 
Bauvorschriften über die Gestaltung, in der Sitzung am  27.09.2018  als Satzung beschlossen. 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
1. In den Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (passiver Lärmschutz 

PLS ) müssen als Vorkehrungen gegen den Verkehrslärm von der Schapener Straße bei Errichtung, Erwei-
terung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen vorgesehenen Räumen die Anforderungen an das resultierende Schall-Dämmmaß (erf. 
R'W,res) gemäß DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - wie folgt erfüllt werden:  
 

PLS IV ( = Lärmpegelbereich IV, maßgeblicher Außenlärm 66-70 dB(A))  
Aufenthaltsräume von Wohnungen:   erf.R’w,res = 40 dB  
Büroräume oder ähnliches:   erf.R’w,res = 35 dB  
 

Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räu-
men sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1, Kapitel 7.1, Gleichung 
(6) zu bestimmen. Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im Rah-
men des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem 
konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpe-
gel nach DIN 4109-2 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden. 
 

Zusätzlicher Schallschutz von Schlafräumen:  
In den Bereichen zwischen der Schapener Straße und der gekennzeichneten Verkehrslärm-Isophone (Beur-
teilungspegel nachts Lr = 50 dB(A)) sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen 
im Zusammenhang mit Fenstern von überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen schalldämmende ggf. 
fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht 
verschlechtern. Im Einzelfall kann mit entsprechendem Nachweis davon abgewichen werden, sofern durch 
geeignete Baukörperanordnung oder andere lärmmindernde Maßnahmen eine Minderung der Verkehrsge-
räusche auf einen Beurteilungspegel von Lr = 50 dB(A) vor dem betreffendem Fenster sichergestellt wird. 
 

Schutz von typischen Aufenthaltsbereichen im Freien (Außenwohnbereiche):  
Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (passiver 
Lärmschutz PLS IV) sind bei Neubauten bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen Außenwohnbe-
reiche (z. B. Terrassen und Balkone) nicht zulässig. Im Einzelfall kann mit entsprechendem Nachweis hier-
von abgewichen werden, sofern durch ausreichend dimensionierte Maßnahmen (wie z. B. die Anordnung 
von geeigneten Lärmschutzwänden im Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung) eine Minde-
rung der Verkehrsgeräusche um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes 
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 tags sichergestellt werden kann. 

 

2. Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 u. 5 BauNVO ansonsten in WA ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Garten-
baubetriebe und Tankstellen) werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

3. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Bau-
grundstück erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes 
an der Straßenseite 0,50 m nicht überschreiten. 

 

4. Die maximale Traufenhöhe (max. TH) der Gebäude, gemessen von Oberkante fertiger Erdgeschossfußbo-
den bis zum Schnittpunkt der Außenkante des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut wird für 
die Allgemeinen Wohngebiete 1 - 6 (WA 1 - WA 6) sowie für die Gemeinbedarfsfläche (GBF) wie folgt fest-
gesetzt: 

 

 
Dachform 

WA 1 
max. TH 

[m] 

WA 2 
max. TH 

[m] 

WA 3 
max. TH 

[m] 

WA 4 
max. TH 

[m] 

WA 5 
max. TH 

[m] 

WA 6 
max. TH 

[m] 

GBF 
max. TH 

[m] 
Sattel-, Walm-, 

Krüppelwalm-, Zelt-
dach sowie gegen-

läufiges Pultdach (in 
der Höhe versetztes 

Satteldach) 

 
6,50 

 
4,50 

 
6,50 

 
4,50 

 
4,50 

 
4,50 

 
6,50 

Pultdach 6,50 nicht 
zulässig 

6,50 nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

6,50 

 

5. Die maximale Gebäudehöhe (max. GH), gemessen von Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum 
höchsten Punkt der Dachhaut, wird für die WA 1 - WA 6 sowie die Gemeinbedarfsfläche (GBF) wie folgt 
festgesetzt: 

 

 
Dachform 

WA 1 
max. GH 

[m] 

WA 2 
max. GH 

[m] 

WA 3 
max. GH 

[m] 

WA 4 
max. GH 

[m] 

WA 5 
max. GH 

[m] 

WA 6 
max. GH 

[m] 

GBF 
max. GH 

[m] 
Sattel-, Walm-, 

Krüppelwalm-, Zelt-
dach sowie gegen-

läufiges Pultdach (in 
der Höhe versetztes 

Satteldach) 

 
9,50 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
6,50 

 
9,00 

 
9,00 

Flachdach nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

6,50 nicht 
zulässig 

6,50 nicht 
zulässig 

6,50 

Pultdach 9,00 nicht 
zulässig 

8,00 nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

8,00 

 

6. Gemäß § 31 Abs. 1 BauGB kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde in 
den WA 2 und 4 von der Zahl der Vollgeschosse eine Ausnahme um + 1 Vollgeschoss zulassen, wenn die 
festgesetzten maximalen Gebäude- und Traufhöhen eingehalten werden. 

 

7. Bei Gebäuden mit 2 Vollgeschossen in den WA sind oberhalb des 2. Vollgeschosses Aufenthaltsräume 
nicht zulässig. 

 

8. Im WA 1 sind je Wohngebäude maximal 4 Wohnungen, in den WA 3-6 sind je Wohngebäude maximal 2 
Wohnungen und im WA 2 sind je Doppelhaushälfte maximal 2 Wohnungen zulässig. 

 

9. Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO müssen grundsätzlich einen Mindest-
abstand von 1,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen einhalten. Zwischen der Einfahrtseite von Garagen oder 
Carports und der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche muss ein Mindestabstand von 3,0 m eingehal-
ten werden. 

 

10. Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Oberflächenwasser ist über geeignete Versickerungs-
einrichtungen in den Untergrund zu versickern. Hierbei sind u.a. das DWA-Regelwerk (Arbeitsblatt A 138, 
Merkblatt M 153) sowie das Wassertechnische Konzept des Ing.-Büros Gladen (Spelle, 27.04.2018) zu be-
achten. Die Errichtung eines Speichers und die Entnahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. 

 

11. Je angefangene 500 m² Baugrundstück und je 500 m² angefangene öffentliche Verkehrsfläche ist auf dem 
jeweiligen Baugrundstück bzw. innerhalb der Verkehrsfläche mindestens ein hochstämmiger Laubbaum 
(darunter fallen auch Obstbäume) zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 14 cm). 

 

12. Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Gehölzpflanzungen sind nur standortgerechte heimische Gehölze 
gemäß der Liste des Fachbeitrags Umwelt (FBU) zulässig.  

 

13. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten 
darf die Beseitigung von Gehölzbeständen ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. erfolgen. 
Ganzjährig zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.   
Zur Vermeidung einer direkten Tötung von Vögeln darf zudem auch die restliche Freimachung des Baufelds 
ausschließlich außerhalb der Brutzeit (01. März bis 30. September), also in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. 
Februar vorgenommen werden. Nach der Baufeldräumung angelegte kurzrasige Scherrasen dürfen jedoch 
auch in der Zeit vom 01. März bis 30. September abgeschoben werden, da hierauf weder Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten planungsrelevanter Tierarten noch Vorkommen von Jungvögeln zu erwarten sind. Hier-
durch können der direkte Verlust bei Vögeln (Tötung oder Verletzung von nicht flugfähigen Jungvögeln, 
Zerstörung von Gelegen etc.) sowie erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und Fle-
dermäusen weitgehend vermieden werden. 

 

14. Vermeidungsmaßnahme „Fledermausfreundliche Beleuchtung“ 
Aus Gründen des Fledermausschutzes soll die Beleuchtung des Plangebietes, insbesondere der Straßen-
seitenräume, sparsam und nach den neuesten Standards erfolgen. Zu empfehlen ist die Verwendung von 
Natriumdampf-Niederdrucklampen (NA) oder LED-Lampen mit einem abgeschirmten, begrenzten, zum Bo-
den gerichteten Lichtkegel. Kugellampen sollen nicht verwendet werden. Geeignet sind Lampen mit einem 
Spektralbereich von 570 – 630 nm. Sollten Leuchtstoffröhren verwendet werden, sind Röhren mit dem Farb-
ton „warmwhite“ zu verwenden. Darüber hinaus sollten eher mehrere, schwächere, niedrig angebrachte als 
wenige, starke Lichtquellen auf hohen Masten installiert werden.  

 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634). 
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017  
(BGBl. I, S. 3786). 
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057). 
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. 2018, S. 113). 
 

Niedersächsische Bauordnung - NBauO - vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 338). 
 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 

u.a. sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdge-
schichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tieri-
schen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) frei-
gelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflich-
tig und müssen der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland (Tel: 05931/44-4039 oder 44-
4041) unverzüglich gemeldet werden.   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fort-
setzung der Arbeit gestattet. 

 

2. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist grundsätzlich auf der Umsetzungsebene (der Realisierung 
der Bauvorhaben) sicherzustellen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob andere Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen infrage kommen oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 
BNatSchG beantragt werden müssen.  

 

3. Sichtwinkel sind oberhalb 0,80 m über Straßenoberkante von jeder Sichtbehinderung dauernd freizuhal-
ten (gem. § 31 Abs. 2 NStrG). Es sind nur Einzelbäume zulässig, bei denen die Äste nicht unter 2,50 m 
Höhe über Gelände ansetzen. 

 

4. Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. 
Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

 
 
H I N W E I S E 
1. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 

und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von 
Hand auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der erdverlegten 
Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten.  

 

2. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes 
W 405 der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) einzuhal-
ten. Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten / Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau des 
Landkreises Emsland ist zu beachten. 

 

3. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk GW 125 (identisch 
mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, Ausgabe 
2013-02, sowie das 1. Beiblatt zu GW 125: Beurteilungskriterien für Baumwurzel-Gasrohrleitungs-
Interaktionen (Merkblatt GW 125-B1, Ausgabe 2016-03) einzuhalten. 

 

4. Bei der Versickerung des anfallenden nicht belasteten Oberflächenwassers auf den Grundstücken ist 
das DWA-Regelwerk (Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser“, Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser“) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. zu beachten. 

 

5. DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, etc., auf die in den Unterlagen zum Bebauungsplan Bezug genommen 
wird, werden bei der Samtgemeinde Spelle, Hauptstr. 43, 48480 Spelle zur Einsicht bereit gehalten. 

 

6. An das Gebiet grenzen zum Teil landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise auch im 
Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Geräusch- und Staubimmissio-
nen kommen kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

 
 


